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c} Militärbereich Schlefien 

1. Berordnung betreffend das Eigentum geflücdhteter Perjonen 

vom 5. September 1939 

(Verordnungsblatt des Grenzhus-AbfhHnittfiommandos 3 Nr, 1/39.). 

$1 
Das gefamte unbeweglidhe und beweglidhe Eigentum [oldher Perfonen, die geflüchtet 

Jind, wird befAlagnahmt. 
$2 

Eigentümer und Berwalter von SGrundjtüden und Gebäuden, in denen [ich folde be- 
; IOlagnahHmte Gegenftände befinden, haben dieje Kicherzujtellen und binnen 10 Tagen in den 

andireifen bei den Bürgermeijtern, in den Äreisfreien Städhten hei den Oberbürgermeijftern 
anzumelden. 

S3 

3Zuwiderhandlungen gegen die Anmeldepfliht werden mit Zucdthaus oder Gefängnis 
bis 3u 15 Yahren beftraft. In befonders leidhten Sällen Fann auf Haft bis zu 6 Wocdhen oder 
Geldjtrafe erfannt werden. 

Kattowig, den 5. September 1939, 

SGrenz[Hug:AWbHnittfiommando 3. 

Chef der Zivilverwaltung. 
D, Figner.


